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Wien ,amDonnerstag ,den13 .Juni1929 ZweiteAusgabe
- . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¬

DasVerbotder kommunistischenVersammlungen .Die kommunistischePartei hattefür
den 13 .Juni mehrere Versammlungen in den Bezirken und eine Demonstrationsversamm¬

lung um halb 8 Uhr abends vor dem Rathaus einberufen .Sie hat diese Versammlungen

miteineram10 .JunizurPostgegebenenEingabederPolizeidirektionangezeigt .Die
Polizeidirektionhat diese Versammlungenam11 .Juni auf Grunddes Versammlungsgeset
zes untersagt ,weil in diesemGesetzvorgeschriebenist ,dass derartigeVersammlun¬
gen wenigstens drei Tage vor der beabsichtigten Abhaltung der Behördeanzuzeigen
zind . Dadie Anzeigeerst am11 .Juni bei der Polizeidirektion eingelangt ist ,sei die
dreitägige Frist nicht eingehalten .Ausserdemwurdedie Untersagungdamitbegründet ,
dass durch die Demonstrationsversammlung die Beunruhigung eines Grossteils der Be¬

völkerung zu befürchten sei und der Fremdenverkehr in den Festwochen gefährdet

werden könnte ; endlichdamit ,dass am Tage ,an dem die Versammlung stattfinden soll ,

der Nationalrat tage und nach Paragraph 7 des Versammlungsgesetzes während der Ver¬

sammlungdes Reichsrates an demOrt seines Sitzes keine Versammlungunter freiem
Himmelgestattet werden dürfe .Die Veranstalter der Versammlunghaben gegendiese

Untersagungdie Berufungan denLandeshauptmanneingebracht .DieseBerufungwurde
mitBescheidvom13 .Juniabgewiesen,weildieAnzeigeerstam11 .JunibeiderPo¬
lizeidirektioneingelangtist ,alsodie imGesetzvorgeschriebenedreitägigeFrist
nicht eingehalten wurde .Da das Versammlungsgesetz zwingend vorschreibt ,dass eine

Versammlung ,diegegendieVorschriftendiesesGesetzesveranstaltetwird ,zuunter¬
sagenist,war die Untersagungschonaus diesemGrundezu bestätigen undaufdie
übrigen Gründedes Untersagungsbescheidesnicht weitereinzugehen .

Der Abbruchder Tribünen auf demBurgring .In mehrerenAbendblättern von heutewurde
berichtet ,BürgermeisterSeitz habedie rascheste Abtragungder beimGewerbefestzug
am letzten Sonntag verwendeten Tribünen verfügt ,obwohl diese Tribünen bei einem

angeblichamSamstagstattfindendenAufzugderSicherheitswachehättenverwendet
werden können .Demgegenüberist festzustellen ,dass der Bürgermeister weder vomMa¬
gis trat,noch vonder Polizeidirektion je mit dieser Fragebefasst wordenist und
übærhaupterst durchein Schreibeneiniger privater Firmen ,das er am13 .Junivor¬
mittagszu lesen bekam ,davonKenntniserhielt .Daswaralsc zu einer Zeit ,zuder
der Magistrat längst entschieden hatte .Richtig ist nur ,dass der Bürgermeister

schonimVorjahrdenzulangenBestandderfür denSängerfestzugaufgestellten
TribünenbeanständetundAuftraggegebenhatte ,die Abräumungsarbeitenausästhe¬
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tischenundausGründendesRasen - undBäumeschutzeskünftighinsofort vornehmenzu
lasseh .In der für dieses Jahr erteilten Bewilligung zur Aufstellung der Tribünen

wurdedaher vomMagistrat ausdrücklichdie Bedingungvorgeschrieben ,dass dieTri¬
bünan sofort nach dem Festzug abzuräumen seien .Diese Bedigungnotwendig,weil ,
ganz abgesehen von der Verunzierung der schönsten Strasse Wiens in der Zeit der

Festwochen ,die Rasenanlagender Ringstrasse ,die der GemeindebedeutendeAusgaben
verursachen ,durch das längere Belassen der Tribünen noch mehrSchadenleidenund
weil der Autobusverkehr infolge der Tribünen in einer dem Verkehr erschweranden

Art abgelenkt werden musste . Esist nur selbstverständlich ,dass der Magistrat auf
die Einhaltung dieser Bedingung bestehen musste und ,da die Zimmerleute in der Be¬
folgung des bereits in der Aufstellungsbewilligung erteilten Räumungsauftrages

säumigwaren ,die Durchführungder Abräumungdurch behördliche Ersatzausführungauf
Kostender Zimmerleuteandrohenmusste .IrgendeinZusammenhangmit demAufzugder
Sicherheitswache ist selbstverständlich nicht gegeben ,was sich schon darausergibt ,

der
dass die/Sicherheitswache vorstehende Behördenicht den geringsten Schritt beiir¬
gendeiner städtischen Behördeunternommenhat .Es wird vielmehr alles getanwerden ,
dass der Abbruchder Tribünenundder Abtransportdes HolzesamSamstagvollen
det sein werden .DassVizebürgermeisterEmmerlingin VertretungdesBürgermeisters
irgendjemandenZusicherungenüber den Fortbestandder Tribünengegebenhaber,ist
ganzunrichtig .
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